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VIII.

Vorstellung der Kandidaten

§37

(1) Die Kandidaten und Nachfolgekandidaten sind ver
pflichtet, sich in ihrem Wahlkreis in Wählerversammlun
gen den Wählern vorzustellen, Auskunft über ihre bishe
rige gesellschaftliche Tätigkeit, ihre künftige Mitarbeit in 
der Volksvertretung und die Erfüllung der ihnen als Ab
geordneten obliegenden Pflichten zu geben. Die Wähler 
sind berechtigt, die Absetzung von Kandidaten von den 
WahlvorSchlägen vorzuschlagen.

(2) Im Falle der Absetzung von Kandidaten von den 
Wahlvorschlägen ist nach § 35 zu verfahren. IX.

IX.

Wahlhandlung

§38
Die Wahlhandlung ist öffentlich. Die Wahlen dauern in 

der Regel von 6 bis 20 Uhr. In Ausnahmefällen kann die 
Frist durch den zuständigen Wahlausschuß bis 22 Uhr ver
längert werden.

§39
Stimmzettel

(1) Die Stimmabgabe erfolgt auf amtlichen Stimmzet
teln, die für jeden Wahlkreis gesondert hergestellt werden.

(2) Für die rechtzeitige Herstellung der Stimmzettel und 
ihre Weiterleitung an die Wahlvorstände sind die jewei
ligen Wahlausschüsse verantwortlich.


